
NOVELLIERUNG DES ENERGIE- UND STROMSTEUERRECHTS –  

WAS ÄNDERT SICH INSBESONDERE FÜR  

STROMKOSTENINTENSIVE UNTERNEHMEN?



WIEDER STEHEN NEUE  
HERAUSFORDERUNGEN BEVOR ...

Die gesetzlichen Anpassungen vom 29. August 

2016, 13. Oktober 2016 und 16. Dezember 2016 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes haben erneut 

bedeutende Neuerungen für die hiervon betrof-

fenen Unternehmen gebracht. Insbesondere die 

erstmals in den Regelungsbereich des EEG auf-

genommenen Vorschriften zu detaillierten Mit-

teilungs- und Datenübermittlungspflichten für 

stromkostenintensive Unternehmen sowohl nach 

dem Energie- und Stromsteuergesetz als auch 

nach dem EEG, aber auch die Änderungen bei der 

Stromkostenintensität für bestimmte Branchen, die 

Erweiterung des Kreises der Antragssteller und die 

Änderung von Begriffsbestimmungen sind hier zu 

nennen. Ein rechtzeitiges und zielgerichtetes Aus-

einandersetzen mit den jeweils gültigen Vorschrif-

ten hat sich dabei bewährt. Dies gilt einmal mehr 

für das Antragsverfahren im Jahr 2017, welches 

neue Herausforderungen an die Unternehmen 

stellt.

Doch nicht nur die von der Besonderen Ausgleichs-

regelung betroffenen Unternehmen müssen sich 

auf Veränderungen einstellen. Zusätzlich wurde mit 

der KWKG-Novelle ein weiteres Gesetz an wich-

tigen Stellen und mehrfach nachjustiert. Hier ist 

der Wegfall der Letztverbraucherkategorien B und 

C genauso zu nennen, wie die Übernahme von Vo-

raussetzungen der Besonderen Ausgleichsregelung 

in das KWKG, verbunden mit ggf. erforderlichen 

Nachzahlungen im Rahmen der Endabrechnung 

der KWKG-Umlage für das Jahr 2016. 

Überzeugende Gründe also, um die am 15. März 

2017 in Stuttgart stattfindende Veranstaltung 

„Novellierung des Energie- und Stromsteuerrechts 

- Was ändert sich insbesondere für stromkostenin-

tensive Unternehmen?“ zu besuchen, zu der wir 

Sie herzlich einladen. 

Referenten vom Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle, der TransnetBW GmbH und 

Ebner Stolz mit umfassenden praktischen Erfah-

rungen werden Ihnen die aktuellen Entwicklungen 

näher bringen und den sich ergebenden Hand-

lungsbedarf aufzeigen.



AGENDA

14:00 – 14:15 Begrüßung und Einführung

  Christoph Brauchle und Jörn Weingarten, Ebner Stolz

14:15 – 14:45 Die Besondere Ausgleichsregelung des EEG: Neuerungen und Konsequenzen 

für das Antragsverfahren im Jahr 2017

  Jörn Weingarten, Ebner Stolz

14:45 – 16:00 Die Begrenzung der EEG-Umlage: Hinweise zur Antragsrunde 2016 und Neue-

rungen betreffend die Antragsrunde 2017 aus Sicht des BAFA

  Leitender Regierungsdirektor Stefan Krakowka, BAFA

16:00 – 16:30  Kaffeepause

16:30 – 16:50 Anforderungen durch die Transparenzrichtlinie im Energie- und Stromsteuer-

recht und Auswirkungen auf die Praxis   

  Dr. Julia Kurzrock, Ebner Stolz

16:50 – 17:20 Die Mitteilungspflichten des § 60a EEG 2017 aus Sicht des Übertragungsnetz-

betreibers   

  Tobias Schittenhelm, TransnetBW GmbH

17:20 – 17:45 Neuerungen im KWKG für stromkostenintensive Unternehmen und deren  

Folgen für die Praxis

  Jörn Weingarten, Ebner Stolz

17:45 – 18:00 Abschluss und Zusammenfassung  

  Christoph Brauchle, Ebner Stolz

Gemeinsamer Ausklang mit Finger Food



MITTWOCH, 15. MÄRz 2017

von 14:00 bis 18:00 Uhr

Sparkassenakademie Baden-Württemberg

Pariser Platz 3a

70173 Stuttgart

TERMIN UND  
VERANSTALTUNGSORT

TEILNAHMEGEBÜHR UND 
ANMELDUNG

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 120,00 zuzüg-

lich 19% Umsatzsteuer. In der Gebühr enthalten 

sind neben ausführlichen Seminarunterlagen auch 

Snacks und Getränke.

Bitte melden Sie sich zur Veranstaltung auf unserer 

Homepage www.ebnerstolz.de/veranstaltungen 

oder unter s-veranstaltungen@ebnerstolz.de an.  

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von 

uns eine Rechnung. 
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